
Besondere Verkehrsregeln im Ausland 
 
Damit Sie nicht nur bequem, sondern auch sicher ans Ziel kommen, stellen wir Ihnen hier besondere 
länderspezifische Verkehrsregeln zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewehr und ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit und Richtigkeit, die vor Ort bzw. im jeweiligen Land geltenden Gesetzte und Bestimmungen 
sind verbindlich. Die Höhe der Bußgelder kann abweichend sein. 
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Zypern 

Unfälle sind der Polizei anzuzeigen 

Linksverkehr 

Rechts überholen ( Ausnahme: das vorausfahrende Fahrzeug biegt rechts ab) 

Beim Überholen und auf Nebenstraßen bei scharfen/unübersichtlichen Kurven hupen (nicht 
erlaubt zwischen 22 und 6 Uhr oder in der Nähe von Krankenhäusern!) 

Radarwarner sind verboten; ist dieser Bestandteil eines Navigationsgerätes, muss er deaktiviert 
sein.  

Parklicht bei Parken an Landstraßen während Dunkelheit und Dämmerung einschalten 

Parken und Halten entlang gelber Doppellinien ist verboten, bei einfachen gelben Linien besteht 
Parkverbot, Be- und Entladen ist erlaubt. Auf Fährschiffen ist die Mitnahme von Reservesprit in 
Kanistern aus Gründen der Sicherheit nicht erlaubt 

Kinder unter 5 Jahren dürfen nur auf dem Rücksitz mitgenommen werden 

Auf dreispurigen Autobahnen dürfen LKW über 3,7 t und Busse über 7,5 t den dritten (inneren) 
Fahrstreifen nicht benutzen 

Rauchverbot in Fahrzeugen, wenn Minderjährige unter 16 Jahren mitfahren (Bußgeld: 85 €) 

Bußgelder können über folgende Website www.jccsmart.com/police/4888541 online oder per 
Scheck bzw. Banküberweisung gezahlt werden. 

 


